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I. Ramlicher Geltungsbereich 

Der vor1 iegende Planentwurf wird in etwa begrenzt durch 

- die westliche Straßenbegrenzungslinie der Teichstraße sowie deren 

Verlängerung in nördliche Richtung im Westen, 

- die nördliche Straßenbegrenzungslinie der Straße I. Dellbrügge so- 
wie deren Verlängerung in östliche Richtung im Norden, 

- die Gildehofstraße (Linienverlauf: in etwa Straßenmitte sowie de- 

ren Verlängerung in nördliche Richtung) im Osten und 

- die südliche Grenze des Grundstückes Gildehofstraße 6 sowie deren 

Verlängerung in östliche und westliche Richtung im Süden. 

Die genaue Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches ist in dem Be- 

bauungsplanentwurf im Maßstab 1:500 eindeutig festgesetzt. 

11. Planungsrechtliche Situat. 

11.1. Darstellungen im Flächennutzungsplan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan ist der räumliche Geltungsbereich 

des Bebauungsplanentwurfes als "Gemischte Baufläche - Kerngebiet" 

dargestellt. 

Die Gildehofstraße ist als überörtliche bzw. örtliche Hauptverkehrs- 

straße dargestellt 

11.2. Bebauungspläne 

Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfes 'Teich- 

Straße" treffen die nachfolgend aufgeführten rechtskräftigen Bebau- 

ungspläne Festsetzungen : 

- Bebauungsplan 15/71 Innenstadt/XVIII. Änderung 

Der Bebauungsplan trifft innerhalb des räumlichen Geltungsberei- 

ches des Bebauungsplanentwurfes -"Teichstraße" die Festsetzungen 
Kerngebiet - MK, Grundflächenzahl (GRZ) - 1,O und Geschoßflächen- 
zahl (GFZ) - 3,5. 



Die maximal zulässige Geschossigkeit ist mit V1 bzw. IV zwingend 

festgesetzt. 

Der nordöstliche Teilbereich ist als öffentliche Verkehrsfläche 

festgesetzt. 

Des weiteren setzt er die Begrenzung der U-Bahn fest. 

- Bebauungsplan 42/72 Innenstadt/XXII. Änderung 

Der Bebauungsplan setzt innerhalb des räumlichen Geltungsberei- 

ches des vorliegenden Bebauungsplanentwurfes eine öffentliche Ver- 

kehrsfläche fest. 

Für den südlich an das Plangebiet angrenzenden Teil trifft er die 

Festsetzungen MK, geschlossene Bauweise, GRZ - 1,0, GFZ - 5 , O  so- 

wie maximal XV-Geschosse. 

- Bebauungsplan 4/85 Innenstadt - südlicher Teil 
Der Bebauungsplan trifft innerhalb des räumlichen Geltungsberei- 

ches des vorliegenden Bebauungsplanentwurfes die Festsetzung öf- 

fentliche Verkehrsfläche. 

Des weiteren wird die Begrenzung der U-Bahn nachrichtlich übernom- 

men . 

11.3. Planfeststellung gern. Personenbeförderungsgesetz (PBfG) 

Unterhalb des Plangebietes verläuft eine Trasse der U-Bahn. 

Diese wurde gemäß Personenbeförderungsgesetz (PBfG) planfestge- 

stellt. 

I I I. Bestandsbeschreibung 

111.1. Städtebauliche Situation 

Der Baublock Teichstraße, I. Dellbrügge, Gildehofstraße und Am Han- 

delshof, dessen nördlicher Teil den Geltungsbereich des Bebauungspla- 

nes bildet, wird weitgehend durch private Dienstleistungen (Büros, 

Verwaltungen) genutzt. 

Im südlichen Teil befinden sich mehrere Kinos sowie das Hotel 'Esse- 

ner Hof". 



Die baulich ungenutzten Grundstücke an der Gildehofstraße dienen als 

private Stellplätze. 

In westlicher Richtung an den Planbereich angrenzend befindet sich 

ein Parkhaus in Kombination mit einer Tankstelle. 

Nördlich des Planbereiches liegt das Burggymnasium. 

In östlicher Richtung grenzen die bis zu XVI-geschossigen Bauten der 

Hypothekenbank an. 

Der Planbereich selber wird derzeit durch ein leerstehendes Gebäude 
und eine Freifläche gebildet. 
Für das leerstehende Gebäude existiert.eine wirksame Abbruchgenehmi- 

gung, die Freifläche wird für private Stellplätze genutzt. 

In dem durch einen hohen Versiegelungsgrad (80 %) geprägten Planbe- 

reich kommen drei Vegetationsstreifen entlang der drei, das Baugrund- 

stück begrenzenden Straßen vor. 

111.2. Verkehrssituation und technische Infrastruktur 

Der Planbereich grenzt unmittelbar an die Gildehofstraße, die 

I. Dellbrügge und die Teichstraße. Die Gildehofstraße ist mit einer 

durchschnittlichen täglichen Verkehrsmenge von 32.000 Kfz/24 h bela- 

stet. 

In fußläufiger Entfernung liegen der Essener Hauptbahnhof sowie die 

Haltestellen mehrerer U-Bahn- und Buslinien. 

Der Standort ist somit sowohl für den motorisierten Individualver- 

kehr wie auch für den öffentlichen Personennahverkehr hervorragend 

erschlossen. 

Im Bereich I. Dellbrügge, Teichstraße, Gildehofstraße verlaufen un- 

terirdisch, im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen, hochwertige 

Ver- und Entsorgungsleitungen. Diese Leitungsanlagen sind von der 

Baumaßnahme betroffen. 

IV. Allgemeine Planungsziele 

Wesentl iches Ziel des vor1 iegenden B-Planentwurfes zur Änderung der 

bestehenden rechtskräftigen Bebauungspläne ist die Schaffung der pla- 

nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Schließung des Baublocks 



Teichstraße, I. Dellbrügge, Gildehofstraße und Am Handelshof im nörd- 
lichen Bereich durch eine Bebauung mit einem Bürogebäude. 
Durch die geplante Reduktion der Fahrbahnflächen in der I. Dellbrüg- 
ge ist eine Vergrößerung der Fläche des Baugebietes erreichbar. 

Dieses, sowie das Ziel die geplante Bebauung aus der städtebaulichen 

Struktur des Umfeldes abzuleiten und das bestehende Planungsrecht 

für den südlichen Teil des Baublockes zu berücksichtigen, erfordert 

eine Änderung des bestehenden Planungsrechtes. 

V. Planinhalt 

- ART DER BAULICHEN NUTZUNG 
Ziel der Planung ist es, für den nördlichen Bereich des Baublocks 

Teichstraße, I. Dellbrügge, Gildehofstraße und Am Handelshof die pla- 
nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Bebauung mit einem Büroge- 

bäude zu schaffen. 

Demgemäß wird das Gebiet, unter Berücksichtigung der Struktur der an- 

grenzenden Bereiche als "Kerngebiet" -MK- gemäß § 7 BauNVO festge- 
setzt. 

Es ist festzustellen, daß weiterhin Spiel- und Automatenhallen sowie 
Betriebe mit Sexdarbietungen in die Innenstadt drängen. 

Das gehäufte Eindringen solcher Einrichtungen in das gewachsene städ- 

tebauliche Innenstadtgefiüge bedeutet mit Blick auf die Ansprüche der 

schutzbedürftigen Bereiche nördlich des Plangebietes wie das Burggym- 

nasium und die Domkirche eine unerwünschte Entwicklung im Planbe- 

reich, der mit geeigneten Mitteln entgegengewirkt werden muß. Dement- 

sprechend wird gem. 5 1 Abs. 5 BauNVO festgesetzt, daß innerhalb des 

MK-Gebietes solche Einrichtungen nicht zulässig sind. 

Ebenso nicht zulässig sind innerhalb des Plangebietes Tankstellen. 

Hierdurch soll einer Massierung solcher Einrichtungen und der damit 

verbundenen negativen Auswirkungen (Erhöhung des Verkehrsaufkommens, 

Lärm, Abgase, ...) entgegengewirkt werden. 



- MASS-DER BAULICHEN N U J  

Das Umfeld des Plangebietes i s t  i m  wesentlichen von einer I V -  b i s  

VI-geschossigen Bebauung geprägt. 

Die damit vorgegebene stadträumliche Struktur e r fäh r t  jedoch m i t  dem 

XVI-geschossigen Hochhaus der Hypothekenbank eine Überhöhung i m  Be- 

re i ch  des Varnhorstkreisels. 

Unter Berücksichtigung der f ü r  den südl ich an das Plangebiet angren- 

zenden Bereich des Baublocks planungsrechtlich zulässigen XV-geschos- 

sigen Bebauung i s t  d i e  Anzahl der Vollgeschosse ges ta f f e l t  m i t  max. 

V, I X  bzw. X I V  Geschossen festgesetzt .  

Dabei o r i e n t i e r t  s ich d i e  XIV-geschossige Bebauung eindeutig zur G i l -  

dehofstraße bzw. zum Varnhorstkreisel. Hierdurch e rhä l t  der Baublock 

an seiner exponiertesten S t e l l e  eine besondere städtebauliche Akzen- 

tuierung. 

Für d i e  XIV-geschossige Bebauung w i rd  zusätzl ich eine zwingende ab- 

standsf lächenrelevante Wandhöhe (WH) = 122,O m ÜNN festgesetzt .  Die- 

ses i s t  aus Gründen der städtebaulich notwendigen Unterschreitung 

der Abstandsfläche durch das Hochhaus e r fo rder l i ch .  

Darüber hinaus sind Aufbauten (z. B. zur Unterbringung technischer 

Anlagen) möglich, soweit diese keine zusätzlichen Abstandsflächen 

auslösen. 

Die I X -  bzw. V-geschossige Bebauung d ien t  der Eingliederung der hoch- 

geschossigen Bebauung i n  d i e  Nachbarbebauung. 

Die Grundflächenzahl von 1,O o r i e n t i e r t  s ich an der Obergrenze des 

S 17 BauNVO. Die Geschoßflächenzahl von 5,O überschreitet d i e  i n  der 

Baunutzungsverordnung festgelegte Obergrenze um 2,O. 

Die Überschreitung i s t  gern. S 17 Abs. 2 BauNVO möglich, wenn 
- besondere städtebauliche Gründe d ies erfordern, 

- d i e  Überschreitungen durch Umstände ausgeglichen sind oder durch 

Maßnahmen ausgeglichen werden, durch d i e  s ichergeste l l t  i s t ,  daß 

d i e  allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält- 

nisse n i c h t  beeint rächt ig t ,  nachte i l ige Auswirkungen auf d i e  Um- 

welt  vermieden und d i e  Bedürfnisse des Verkehrs be f r i ed ig t  werden 

und 
- sonstige ö f f en t l i che  Belange n i c h t  entgegenstehen. 



BESONDERE STÄDTEBAULICHE GRÜNDE 

Z ie l  des städtebaulichen Konzeptes i s t  d i e  Vervollständigung des Bau- 

blocks Teichstraße, I. Dellbrügge, Gildehofstraße und Am Handelshof 

in  nördlichen Bereich. Dabei s o l l  der Baublock i n  seiner Orient ie-  

rung zum Varnhorstkreisel eine besondere städtebauliche Akzentuier- 

ung erhalten. 

Aufgrund der geringen Grundstücksgröße er forder t  diese städtebauli- 

che Zielsetzung eine Überschreitung der Obergrenzen des 5 17 BauNVO. 

GESUNDE WOHN- UND ARBEITSVERHÄLTNISSE 

Anhaltspunkte f ü r  allgemeinde Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar -  

bei tsverhäl tn isse enthä l t  der Katalog des § 136 Abs. 3 Nr. 1 BauGB 

zur Beurtei lung von städtebaulichen Mißständen, be i  deren Vorliegen 

d ie  Anforderungen n i ch t  e r f ü l l t  sind. Zu nennen sind: 

- d ie  Belichtung, Besonnung und Belüftung der Wohnungen und Arbeits- 

stätten, 

- d ie  bauliche Beschaffenheit von Gebäuden, Wohnungen und Arbeits- 

stätten, 

- d ie  Zugänglichkeit der Grundstücke, 

- d ie  Einwirkungen durch Imnissionen sowie 

- d ie  vorhandene Erschließung. 

Durch d i e  Überschreitung der Obergrenzen des § 17 BauNVO sind d i e  

vorgenannten allgemeinen Anforderungen n ich t  beeinträcht igt .  

NACHTEILIGE AUSWIRKUNGEN AUF DIE UWELT 

Nachtei l ige Auswirkungen der Planung auf d ie  Umwelt durch Überschrei- 

tung der Obergrenzen des § 17 BauNVO sind n i ch t  zu erwarten. 

BEDÜRFNISSE DES VERKEHRS 

Die verkehrl iche Anbindung des Baugebietes e r f o l g t  über d i e  Gildehof- 

Straße und d ie  I. Dellbrügge bzw. Teichstraße. 

Die Leistungsfähigkeit dieser Straßen i s t  durch den durch d i e  geplan- 

t e  Neubebauung induzierten Mehrverkehr n i ch t  beeinträcht igt .  Auf- 

grund der Lage des Baugebietes i n  der Nachbarschaft zum Essener 



Hauptbahnhof sowie der Haltestellen mehrerer U-Bahn- und Buslinien 

ist es hervorragend durch den ÖPNV erschlossen. 

Für den Planbereich gilt die Stellplatzbeschränkungssatzung der 
Stadt Essen vom 22.10.1993. 

Ein Teil der bauordnungsrechtlich notwendigen Stellplätze soll in ei- 

ner Tiefgarage vorgesehen werden. 

Für den übrigen Teil der notwendigen Stellplätze ist die Zahlung von 

Ablösebeträgen beabsichtigt. 

Die Bedürfnisse des Verkehrs werden demnach in ausreichendem Umfang 

befriedigt. 

SONSTIGE ÖFFENTLICHE BELANGE 

Ein Entgegenstehen sonstiger öffentlicher Belange wie z.B. die Ziele 
der Raumordnung und Landesplanung, die notwendige Rücksichtnahme auf 

die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes oder Planungen nach 

anderen Rechtsvorschriften liegt nicht vor. 

AUSGLEICHENDE UMSTÄNDE UND MASSNAHMEN 

Bei Inanspruchnahme der Überschreitung der Obergrenzen des § 17 Bau- 
NVO müssen entweder bereits ausgleichende Umstände vorliegen oder 

ausgleichende Maßnahmen getroffen werden. 

Ausgeglichen sein oder werden sollen die durch die Überschreitung 

möglichen stadtebaul ichen Nachteile. 

Im vorliegenden Fall sind städtebauliche Nachteile allenfalls durch 

den durch die höhere Dichte entstehenden Zusatzverkehr zu befürch- 

ten. Dieser Nachteil ist jedoch durch die sehr gute Verkehrsanbin- 

dung des Baugebietes insbesondere durch den ÖPNV ausgeglichen. 

Nach der oben angesprochenen Stel lplatzbeschränkungssatzung der 

Stadt Essen vom 22.10.1993 dürfen lediglich 60 % der bauordnufigs- 

rechtlich erforderlichen Stellplätze errichtet werden. Dieses führt 

zu einer Stärkung des ÖPNV und damit auch zu einer Verringerung des 

durch die Planung hervorgerufenen Mehrverkehrs. 

- BAUWEISE/ÜBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLÄCHEN 
Entsprechend der Bauweise der umliegenden Bebauung wird eine ge- 

schlossene Bauweise festgesetzt. 



Das städtebauliche Konzept, welches der Planung zugrundeliegt, ist 

einfach. 

Durch Verlängerung der Baufluchten der Bebauung entlang der Gildehof- 

Straße und der Teichstraße entstehen zwei sich durchdringende iieue 

Baukörper. 

Diese Baukörper komplettieren die Bebauung des Baublockes in nördli- 

che Richtung. 

In seiner Orientierung zum Varnhorstkreisel erhalt der Baublock eine 

besondere städtebauliche Akzentuierung durch das Hochhaus. 

Durch diese Baukörperanordnung entsteht entlang der Teichstraße eine 

unbebaute Fläche, die als Vorfahrt und repräsentativer Eingangsbe- 

reich genutzt werden kann. 

Um eine Bebauung im Sinne dieser städtebaulichen Zielsetzung sicher- 

zustellen, werden für die V- und IX-geschossige Bebauung Baugrenzen. 
und für die XIV-qeschossige Bebauung Baulinien festgesetzt. 

Die Festsetzung der Baulinien ist aus Gründen der notwendigen Unter- 

schreitung der Abstandsflächen durch das Hochhaus erforderlich. Sie 

gilt nur für die Vollgeschosse, so daß "Nicht-Vollgeschossel' (z. B. 

Technikaufbauten) hinter der Baulinie angeordnet werden können, um 

somit keine weiteren Abstandsflächen auszulösen. Die Einhaltung der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Brandschutz, Beleuchtung und Be- 

lüftung sowie soziale Gründe) wird durch die Reduzierung der Ab- 

standsflächen nicht beeinträchtigt. 

- ERSCHLIESSUK -- 

Die verkehrliche Anbindung des Baugebietes geschieht über die Gilde- 

hofstraße und die I. Dellbrügge bzw. Teichstraße. 

Ausgehend von der Vorgabe, daß die Straße I. Dellbrügge gem. dem Ver- 
kehrskonzept und dem darauf basierenden Einziehungsverfahren im Be- 

reich der Kettwiger Straße für den Fahrverkehr geschlossen worden 

iit, sollen die Fahrbahnflächen in der I. Dellbrügge soweit wie mög- 
lich reduziert werden. 

Die Leistungsfähigkeit der Straßen ist durch den durch die geplante 

Neubebauung induzierten Mehrverkehr nicht beeinträchtigt. 



Die Straßen werden als öffentliche Verkehrsflächen festgesetzt. 

Zur Unterbringung des ruhenden Verkehrs ist eine Tiefgarage vorgese- 

hen. Diese wird mit ihrer Ein- und Ausfahrt zur Gildehofstraße ent- 

sprechend festgesetzt. Durch eine separate Einfädelspur kann die Si- 

cherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleistet werden. 

- GRUNGESTALTUNG 
Im Zuge des Rückbaus der gesamten Straße 'I. Dellbrügge' wird auch 
eine Straßenbegrünung (alleeartige Baumbepflanzung) angestrebt. Da 

jedoch nur ein untergeordneter Teil der I. Dellbrügge im Bebauungs- 
plangebiet liegt, ist es unzweckmäßig, entsprechende Festsetzungen 

zu treffen, ohne den endgültigen Straßenaufbau zu kennen. 

Für das Baugrundstück ist jedoch mit folgender Festsetzung beabsich- 

tigt, eine Grüngestaltung sicherzustellen: 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB sind sämtliche innerhalb des Be- 

bauungsplangebietes liegende nicht überbauten Flächen des MK-Ge- 

bietes bis auf den Teil der notwendigen Erschließung vollständig 

mit bodendeckender Vegetation (z. B.  Wiesenflächen mit Hochstau- 

den und Einzelgehölzen standortheimischer Arten) zu begrünen. 

Für jeden Baum, der nicht erhalten werden kann, ist ein neuer 

standortheimischer Baum zu pflanzen: Stammumfang mindestens 20 cm. 

- U-BAHN 
Unter den Grundstücksparzellen Nr. 233, 234, 236, 286, 288 und 393 

führt eine eingleisige Tunnelröhre der U-Bahn vom Porscheplatz in 

Richtung Hauptbahnhof. Die Tunneloberkante liegt in diesem Bereich 

Ca. 6 m unter Geländeoberkante. 

Der statischen Berechnung dieser Tunnelröhre liegen folgende Ansätze 

zugrunde: 



Demnach wird der Orientierungswert der DIN 18005 von 65 dB(A) (1 m 
vor dem Fenster) um 9 dB(A) und gemäß der VDI 2719 (im Innenraum) 

von 35 - 45 dB(A) um 39 - 29 d3(A) überschritten. Durch textliche 

Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB werden passive Schall- 

a) Abgrabung 

Für die Ausschachtungsarbeiten neuer Baumaßnahmen wurde für die 
U-Bahn-Tunnelröhre eine maximale zulässige Bodenentlastung um 3 m 
angesetzt. Tiefere Abgrabungen über sowie seitlich neben der Tun- 

nelröhre würden die Standsicherheit des Tunnelbauwerkes gefähr- 

den. 

b) Auflast 

Als maximale zulässige Auflast für die Tunnelröhre wurde eine 

vierstöckige Geschoßhöhe angesetzt. Eine höhere Geschoßzahl erfor- 

dert es, die Lasten des Gebäudes seitlich an der U-Bahn-Tunnelröh- 

re abzutragen. 

Eine höhere Belastung der Tunnelröhre muß in jedem Fall ausge- 

schaltet werden. 

Eine Überbauung der U-Bahn-Trasse ist im Vorfeld mit der Stadt Es- 

sen, U-Bahn-Bauamt, abzustimmen. 

Die gemäß Personenbeförderungsgesetz planfestgestellte Trasse wird 

in den Bebauungsplanentwurf nachrichtlich übernonnnen. 

- Immissionsschutz 
Aufgrund der starken Verkehrsbelastung der Gildehofstraße sind für 
die geplante Büronutzung zusätzliche Schallschutzmaßnahmen erforder- 

lich. 

Grundlage für die entsprechenden Berechnungen war die durchschnittli- 

che tägliche Verkehrsstärke (DTV) von = 32.000 Kfz/24 h. 

Gemäß den Vorgaben der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) wurde 

ein Beurteilungspegel tagsüber von 74 dB(A) errechnet. Die nächtli- 

chen Werte wurden außer Acht gelassen, da es sich um eine reine Büro- 

nutzung handelt. 

schutzrnaßnahmen zur Auflage gemacht. Dies bedeutet, daß generell ge- 



mäß DIN 2719 Fenster der Schallschutzklasse 3 (Minderung bis zu 39 

dB(A)) für die der Gildehofstraße und I. Dellbrügge zugewandten Fron- 
ten zu verwenden sind. 

- Ver- und Entsorqunq 

Versorgungsleitungen 

Für den Bereich der Innenstadt hat die Stadt mit der 'Steag' einen 

~onzessionsvertra~ über die Versorgung mit Fernwärme abgeschlossen. 

Damit sollte insbesondere den Biürohäusern und den Kaufhäusern ermög- 

licht werden, ihre Einzelfeuerungsanlagen aufzugeben und sich an das 

Fernwärmenetz anzuschließen. Im Bereich Stadtkern werden heute über 

70 % der Gebäude mit Fernwärme versorgt. 

Um mittelfristig die Immissionssituation weiter zu verbessern und 

Vorsorge für ein gesundes Wohnen und Arbeiten in der Innenstadt zu 

leisten, setzt der Bebauungsplan durch Text folgendes fest: 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB ist im Geltungsbereich des Bebauungs- 

planes die Verwendung von Steinkohle, Braunkohle sowie Mineralöl zur 

Erzeugung von Wärmeenergie und Erzeugung von Energie für die Produk- 

tion nicht zulässig. 

Planungsziel ist es somit, eine umfassende umweltfreundliche, schad- 

stoffarme leitungsgebundene Energieversorgung (Fernwärme, Strom, 

Gas) zu erreichen. Da in der gesamten Innenstadt Leitungen mit den 

genannten Energieträgern vorhanden sind und jeder Interessent ange- 

schlossen werden kann, ist die Versorgung sichergestellt. 

Die notwendigen Verlagerungen von Ver- und Entsorgungsleitungen wer- 

den im Zuge der Realisierung der Bebauungsplanziele in Abstimmung 

mit den entsprechenden Trägern der Leitungen vorgenommen. Die hier- 

bei anfallenden Kosten werden vom Bauträger übernommen. 

Entwässerung 

Das Plangebiet liegt im Einzugsbereich der Emschergenossenschafts- 



kläranlagen. 

Auf der Grundlage des MURL-Erlasses vom 08.01.1992 und 13.11.1992 

können, sofern die Gemeinde noch keine Abwasserbehandlungsanlage be- 

treibt, die alle Grenzwerte einhalten kann, Bedenken zurückgestellt 

werden, wenn neben den übrigen Bedingungen des Erlasses - die Gemein- 
de sich verpflichtet, nicht mehr als 10 % zusätzliche Einwohnerwerte 

- bezogen auf die Summe aller Bebauungspläne in einem Kläranla- 

geneinzugsgebiet - anzuschließen. Dies trifft für den vorliegenden 
Bebauungsplanbereich zu. 

- Denkmalschutz 
Die geplante Bebauung des Bebauungsplanes berührt eine Reihe histori- 

scher Monumente: 

1. Die Huyssensmühle (Erwähnung z. B. 1375 und 1399) 
2. Frühneuzeitliche Bebauung 

3. Die Stadtteiche 

4. Unter Umständen auch Reste der Stadtbefestigungen 

Aus di,esem Grund soll im Bebauungsplan darauf hingewiesen werden, 

daß bei der Realisierung der Planungsziele des B-Planes eine archäo- 

logische Betreuung notwendig ist. 

Vi. Auswirkungen der ~lanungen (WP) 

Beeinträchtiqunq der Umwelt durch das Vorhaben 

In dem durch einen hohen Versiegelungsgrad (80 %) geprägten Planbe- 

reich kommen drei Vegetationsstreifen als Straßenbegleitgrün vor. 

Die direkt an das Baugrundstück angrenzenden Flächen sind bepflanzt. 

Zudem wachsen dort insgesamt sieben Einzelbäume, von denen vier Bau- 

me (bis Ca. 30 Jahre) aufgrund ihres Stamumfangs (80 bis 100 cm) un- 

ter die Baumschutzsatzung fallen. 

Die Straßenbäume sind aufgrund ihrer allgemein bekannten Wohlfahrts- 

wirkung (U. a. Klima, Ortsbild) für den Straßenraum bedeutsam. 



Bei der Verkehrsgrünfläche im Kreuzungsbereich der Dellbrügge han- 

delt es sich um eine reine Rasenfläche. 

Diese Gegebenheiten werden bei der Realisierung des Bebauungsplanes 

erheblich beeinträchtigt. 

Zum Ausgleich und zur Verbesserung der Umweltsituation soll die be- 

reits angesprochene textliche Festsetzung beitragen, die die Voraus- 

setzung für eine vollständige Begrünung der nicht bebauten Grund- 

stucksflächen (mit Ausnahme der notwendigen Erschließungsflächen) 

schafft. 

Hinsichtlich der Umweltbereiche Luft und Klima wird ausgeführt, daß 

mit einer Massierung von Hochhäusern oder Bauwerken, welche wesent- 

lich ihre Umgebung überragen, die örtlichen Verhältnisse verändert 

werden können. So kann bei gesteigerter Windböigkeit der freie Wind- 

strom gebremst werden, woraus trotz örtlich gesteigerter Ventilation 

bzw. Windturbulenz eine stadträumliche Abnahme der Winddurchlüftung 

resultieren kann. Gleichzeitig kann es zu äußerst unbehaglichen zugi- 

gen Aufenthaltsbereichen kommen. 

Eine weitere nachteilige Wirkung, die mit der systematischen Höher- 

zonung städtischer Bebauung eintreten kann, ist die Zunahme der Luft- 

verschmutzung am Ort, da die Schornsteinabgase vorhandener Gebäude 

nicht mehr in den freien Windstrom gelangen. 

Mit Blick auf die allgemeinen Anforderung an gesunde Wohn- und Ar- 

beitsverhältnisse (ausreichende Belichtung, Besonnung und Belüftung 

der Wohnungen und Arbeitsstätten sowie vertretbare Einwirkungen der 

Immissionen) sind daher die Auswirkungen des Planungsvorhabens auf 

das Klima und die Lufthygiene im Rahmen der weiterführenden UVP zu 

untersuchen. 

Mit Blick auf die Stellplatzbeschränkungssatzung sowie die einge- 

schränkte Möglichkeit Stellplätze auf dem Baugrundstück (geringe 



Grundstucksgröße, U-Bahntrasse) anzuordnen, wird sich die Zunahme 

der Luftbelastung durch den Kfz-Verkehr nicht erheblich auswirken. 

Um mittelfristig die Imnissionssituation in der Innenstadt zu verbes- 

sern, wird durch eine textliche Festsetzung angestrebt, daß nur lei- 

tungsbgebundene Energiearten benutzt werden. 

Beeinträcaunq des Vorhabens durch die Umw- 

Bei den Umweltbereichen 'Luft / Lärm' werden Beeinträchtigungen des 

Vorhabens durch den Kfz-Verkehr der Gildehofstraße erwartet. Auch 

hier werden im Rahmen der weiterführenden Untersuchungen zur UVP die 

Luftverhältnisse ermittelt. Hinsichtlich der Lärmbelastung durch den 

Kraftfahrzeugverkehr auf- der Gildehofstraße wird über eine textliche 

Festsetzung die Voraussetzung geschaffen, daß gesunde Arbeitsverhält- 

nisse erreicht werden können. 

webietsnutzunq (MKI 

Grundflächenzahl (GRZ) 

Geschoßf lächenzahl (GFZ) 

Zahl der Vollgeschosse (Z) 

1.0 

5,o 
V, IX, XIV 

Die Größe des Plangebietes umfaßl insgesamt 0,4 ha 

Hiervon sind: 

Verkehrsflächen 

Kerngebietsnutzung 

V1 I I. Aufhebung rechtsverbind1 icher &-bau~.ngsp.i~g 

Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes 'Teichstraße' gelten die ihm 

entgegenstehenden, früher getroffenen Festsetzungen, als aufgehoben. 

Insbesondere treten außer Kraft - soweit sie vom Geltungsbereich er- 
faßt werden - die Festsetzungen der Bebauungspläne: 



- Nr. 15/71, Innenstadt / XVIII. Änderung 

- Nr. 42/72, Innenstadt / XXII. Änderung 
- Nr. 4/85, Innenstadt - südlicher Teil 

IX. Bodenordnende und sonstige Maßnahnen 

Kosten der Bodenordnung 

Der o. g. Bebauungsplanentwurf hat im wesentlichen die Schließung 

des Baublocks Teichstraße / I. Dellbrügge und Gildehofstraße ohne 

Herstellung einer Erschließungsanlage zum Ziel. Weiterhin wird der 

Planbereich überwiegend durch ein leerstehendes Gebäude überdeckt. 

Es wird davon ausgegangen, daß die anfallenden Abbruch- sowie evtl . 
sonstige Nebenkosten (eine wirksame Abbruchgenehmigung liegt bereits 

vor) der Investor übernimmt. Somit fallen für den Bebauungsplanent- 

wurf keine Bodenordnungskosten an. 

Kosten für den Rückbau der Verkehrsflächen 

Die Kosten für den Umbau der Verkehrsflächen und des hieraus resul- 
tierenden Umbaus der Ver- und Entsorgungsleitungen werden auf den 
Bauherrn übertragen, so daß der Stadt keine Kosten entstehen. 

D-chführunq 

Die Eigentumsstruktur des Bebauungsplanentwurfes überdeckt im wesent- 

lichen das Eigentum eines Fremdeigentümers und der Stadt Essen. Für 

die geplante Neubaumaßnahme ist der Erwerb einer Teilfläche aus dem 

städtischen Besitz von diesem notwendig, um den Bebauungsplan reali- 

sieren zu können. Es ist beabsichtigt, den Verkauf seitens der 

Stadt, da dieser aus städtebaulicher Sicht befürwortet wird , frei- 
händig durchzuführen. 

D5.05.1994 
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1. Ausfertigung 

Begründung*) 

zum Bebauungsplan Nr. 3/94 "Teichstraße" 

Änderung der Bebauungspläne 15/71 Snnenstadt/XVIII. Änderung, 

42/72 Innenstadt/XXII. Änderung und 4/85 Innenstadt - südlicher Teil 

Stadtbezirk I. Stadtteil: Stadtkern 

* *) gem. 9 9 Abs. 8 des Baugeset,zbuchos (BauGB) in der Fassung der Bekannt- 
machung vom 08.12.1986 (BGB1. T S. 2253), zuletzt geändert durch das Ge- 

setz zur Erleichterung von Tnvest.it.ioiien und der Ausweisung und Bereit- 

stel lung von Wohnbauland (Jnvest-it ionserleichterungs- und Wohnbaulandge- 

setz) in der Fassung vom 22.04.1993 (ßGB1. I S. 466) 
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I. Räunlicher Geltungsbereich 

Der vorliegende Planentwurf wird in etwa begrenzt durch 

- die westliche Straßenbegretizungslinie der Teichstraße sowie deren 

Verlängerung in nördliche Richtung im Westen, 
- die nördliche Straßenbegrenzungslinie der Straße I. Dellbrügge so- 

wie deren Verlängerung in östliche Richtung im Norden, 

. - die Gildehofstraße (Linienverlauf: in etwa Straßenmitte sowie de- 

ren Verlängerung in nördliche Richtung) im Osten und 

- die südliche Grenze des Grundstückes Gildehofstraße 6 sowie deren 

Verlängerung in östliche und westliche Richtung in Süden. 

Die genaue Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches ist indem Be- 

bauungsplanentwrf im Maßstab lr5OO eindeutig festgesetzt. 

11. Planunqsrechtliche Situation 

11.1. Darstellungen im Flächennutzunqsplan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan ist der räumliche Geltungsbereich 

des Bebauungsplanentwurfe!r: als "Gomi schte Bauf läche - Kerngebiet" 
dargestellt. 

Die Gildehof straße ist. als iiherört,l iche bzw. örtliche Hauptverkehrs- 

straße dargestellt . 

11.2. Bebauungspläne 

Fir den räumlichen Geltiinqsbereicti des Bebauungsplanentwurfes "Teich- 

straße" treffen die nachfolqend aiifgefiihrten rechtskräftigen Bebau- 

ungspläne Festsetzungen: 

- Bebauungsplan 15/71 Innenst.adt,/XVIII. Änderung 

Der Bebauungsplan trifft. innerhalb des räumlichen Geltungsberei- 

ches des Bebauungsplanentwurfes "Teichstraße" .die Festsetzungen 

Kerngebiet - MK, Griindflächenzahl (GRZ) - 1,O und Geschoßflächen- 

zahl (GFZ) - 3.5. 



Die maximal zulässige Geschossigkeit ist mit V1 bzw. IV zwingend 
festgesetzt. 

Der nordöstliche Teilbereich ist als öffentliche Verkehrsfläche 

festgesetzt. 

Des weiteren setzt er die Begrenzung der U-Bahnfest. 

- Bebauungsplan 42/72 Innenstadt/XXII. Änderung 

Der Bebauungsplan setzt innerhalb des räumlichen Geltungsberei- 

ches des vorliegenden Bebaiiunqsplanentwurfes eine öffentliche Ver- 

kehrsfläche fest. 

Für den südlich an das Plangebiet angrenzenden Teil trifft er die 

Festsetzungen MK, geschlossene Bauweise, GRZ - 1,0, GFZ - 5,O so- 

wie maximal XV-Geschosse. 

- Bebauungsplan 4/85 Innenstadt. - südlicher Teil 
Der Bebauungsplan trifft innerhalb des räumlichen Geltungsberei- 

ches des vorliegenden Bebauungsplanentwurfes die Festsetzung ö f -  

fentl iche Verkehrsf läche. 

Des weiteren wird die Begrenzung der U-Bahn nachrichtlich übernom- 

men . 

11.3. Planfeststellung gem. Personenbeförderungsgesetz (PüfG) 

Unterhalb des Plangebietes verläuft eine Trasse der U-Bahn. 

Diese wurde gemäß Personenbeförderungsgesetz (FüfG) planfestge- 

stellt. 

111.1. Städtebauliche Situation 

Der Baublock Teichstraße, J .  ilellbriigge, Gildehofstraße und Am Han- 
delshof, dessen nördlicher Teil den ~eltun~ibereich des Bebauungspla- 

nes bildet, wird weitgehend durch private Dienstleistungen (Büros, 

Verwaltungen) genutzt. 

Im südlichen Teil befinden.sich mehrere Kinos sowie das Hotel "Esse- 

ner Hof ". 



Die baulich ungenutzten Gri~ndst.iicke an der Gildehofstraße dienen als 

private Stellplätze. 

In westlicher Richtung an den Planbereich angrenzend befindet sich 

ein Parkhaus in Kombination mit. einer Tankstelle.., 

Nördlich des Planbereiches liegt das Burggymnasium. 

In östlicher Richtung grenzen die bis zu XVI-geschossigen Bauten der 

Hypothekenbank an. U 

Der Planbereich selber wir'd derzeit durch ein leerstehendes Gebäude 

und eine Freifläche gebildet. 

Für das leerstehende Gebäude existiert eine wirksame Abbruchgenehmi- 

gung, die Freifläche wird fiir private Stellplätze genutzt. 

In dem durch einen hohen Versiegelungsgrad (80 X )  geprägten Planbe- 
reich komen drei Vegetationsstreifen entlang der drei, das Baugrund- 

stück begrenzenden Straßen vor. 

111.2. Verkehrssituation und technische Infrastruktur 

Der Planbereich grenzt unmittelbar an die Gildehofstraße, die 

I. Dellbrügge und die Teichrtraße. Die Gildehofstraße ist mit einer 
durchschnittlichen täglichen Verkelirsmenge von 32.000 Kfz/24 h bela- 

stet. 

In fußläufiger Entfernung liegen der Essener Hauptbahnhof sowie die 

Haltestellen mehrerer U-Bahn- lind Biisl inien. 

Der Standort ist somit. sowohl für den motorisierten Individualver- 

kehr wie auch für den 6ffent.lichen Personennahverkehr hervorragend 

erschlossen. 

Im Bereich I. Dellbrügge. Teicli+traße, Gildehofstraße verlaufen un- 
terirdisch, im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen, hochwertige 

Ver- und Entsorgungsleitungen. Diese Leitungsanlagen sind vori der 

Baumaßnahme betroffen. 

IV. Allgemeine Planung>zje& 

Wesentl iches Ziel des vor1 iegenden B-Planentwurfes zur Änderung der 

bestehenden rechtskräftigen Bebauungspläne ist die Schaffung der pla- 

nungsrechtlichen Voraussetzungen für die Schließung des Baublocks 



Teichstraße, I. Dellbrügge, Gildehofstraße und Am Handelshof im nörd- 
lichen Bereich durch eine Rebauung mit einem Birogebäude. 

Durch die geplante Reduktion der Fahrbahnflächen in der I. Dellbrüg- 
ge ist eine Vergrößerung der Fläche des Baugebietes erreichbar. 

Dieses, sowie das Ziel, die geplante Bebauung aus der städtebauli- 

chen Struktur des Umfeldes abzuleiten und das bestehende Planungs- 

recht für den südlichen Teil des Baublockes zu berücksichtigen, er- 

fordert eine Änderung des best.ehenden Planungsrechtes. 

V .  Planinhalt 

9 V.l - ART DER BAULICHEN NUTZUNG 
Ziel der Planung ist es, für den nördlichen Bereich des Baublocks 

Teichstraße, I. Dellbrügge, Gildehofstraße und Am Handelshof die pla- 

nungsrechtlichen Voraussetzungen fiir die Bebauung mit einem Büroge- 

bäude zu schaffen. 

Demgemäß wird das Gebiet, unter Rerücksichtigung der Struktur der an- 

grenzenden Bereiche als "Kerngehiet." -W- gemäß § 7 BauNVO festge- 

setzt. 

Es ist festzustellen, daß weit.erhin Spiel- und Automatenhallen sowie 

Betriebe mit Sexdarbietungen in die Innenstadt drängen. 

Das gehäufte Eindringen solcher Einrichtungen in das gewachsene städ- 

tebauliche Innenstadtgefügc? bedeutet mit Blick auf die Ansprüche der 

schutzbedürftigen Bereiche nördlich des Plangebietes wie das Burggyrn- 

nasium und die Domkirche eine iinerwünschte Entwicklung im Planbe- 

reich, der mit geeigneten Mitt.pln entgegengewirkt werden muß. Dement- 

sprechend wird gem. § 1 Abs. 5 RauNVO festgesetzt, daß innerhalb des 

MK-Gebietes solche Einrichtungen nicht zulässig sind. 

Ebenso nicht zulässig sind innerhalb des Plangebietes Tankstellen. 
. Hierdurch soll einer Massieriing solcher Eihrichtungen und der damit 

verbundenen negativen Auswirkungen (Erhöhung des Verkehrsaufkomnens, 

Lärm, Abgase, . . .) entgegengewirkt werden. 



V.2 - MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 
Das Umfeld des Plangebietes ist. im wesentlichen von einer IV- bis 

VI-geschossigen Bebauung geprägt. 

Die damit vorgegebene stadträumiiche Struktur erfährtjedoch mit dem 

XVI-geschossigen Hochhaus der Hypothekenbank eine Überhöhung im Be- 

reich des Varnhorstkreisels. 

Unter Berücksichtigung der fiir den südlich an das Plangebiet angren- 

zenden Bereich des ßaublocks planungsrechtlich zulässigen XV-geschos- 

sigen Bebauung ist die Anzahl der Vollgeschosse gestaffelt mit max. 

V, IX bzw. XIV Geschossen festgesetzt. 

Dabei orientiert sich die XIV-geschossige Bebauung eindeutig zur Gil- 

dehofstraße bzw. zum Varnhorstkreisel. Hierdurch erhält der Baublock 

an seiner exponiertesten Stelle eine besondere städtebauliche Akzen- 

tuierung. 

Für die XIV-geschossige Bebauung wird zusätzlich eine zwingende ab- 

standsflächenrelevante Wandhöhe (WH) = 122.0 m ÜNN festgesetzt. Die- 

ses ist aus Gründen der städtebaulich notwendigen ~nterschreitun~ 

der Abstandfläche durch das Hochhaus erforderlich. 

Darüber hinaus sind Aufbauten (z. B. zur Unterbringung technischer 
Anlagen) möglich, soweit diese keine zusätzlichen Abstandflächen aus- 

lösen. 

Die IX- bzw. V-geschossige ßehauung dient der Eingliederung der hoch- 
geschossigen Bebauung in die Nachbarbebauung. 

Die Grundflächenzahl von 1,O orientiert sich an der Obergrenze des 

§ 17 BauNVO. Die Geschoßflächenzahl von 5.0 überschreitet die in der 

Baunutzungsverordnung fest.geleqte Ohergrenze um 2,O. 

Die Überschreitung ist gem. 5 17 Ahs. 2 BauNVO möglich, wenn 
- besondere städtebauliche Gründe dies erfordern, 

- die Überschreitungen durch Ilmstände ausgeglichen sind oder durch 

Maßnahmen ausgeglichen werden, durch die sichergestellt ist, da3 

die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält- 

nisse nicht beeinträchtigt, nachteilige Auswirkungen auf die Um- 

wel t vermieden und die Bediirfni sse des Verkehrs befriedigt werden 

und 
- sonstige öffentliche Belange nicht entgegenstehen. 



BESONDERE STÄDTEBAULICHE GRÜNDE 

Ziel des städtebaulichen Konzeptes ist die Vervollständigung des Bau- 

blocks Teichstraße, I. Dellbrügge, Gildehofstraße und Am Handelshof 
im nördlichen Bereich. Dabei soll der Baublock in seiner Orientie- 

rung zum Varnhorstkreisel eine besondere städtebauliche Akzentuier- 

ung erhalten. 

Aufgrund der geringen Grundstücksgröße erfordert diese städtebauli- 

che Zielsetzung eine Überschreitung der Obergrenzen des § 17 BauNVO. 

GESUNDE WOHN- UND ARBEITSVERHALTNISSE 

Anhaltspunkte für allgemeinde Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar- 

beitsverhältnisse enthält der Katalog des § 136 Abs. 3 Nr. 1 BauGB 
zur Beurteilung von städtebaulichen Mißständen, bei deren Vorliegen 

die Anforderungen nicht erfiillt sind. Zu nennen sind: 

- die Belichtung, Besonnung und Belüftung der Wohnungen und Arbeits- 

stätten, 

- die bau1 iche Beschaffenheit von Gebäuden, Wohnungen und Arbeits- 

stätten, 

- die Zugänglichkeit der Grundstücke. 
- die Einwirkungen durch Imnissionen sowie, 

- die vorhandene Erschließung. 

Durch die Überschreitung der Obergrenzen des § 17 BauNVO sind die 
vorgenannten allgemeinen Anforderungen nicht beeinträchtigt. 

NACHTEILIGE AUSWIRKUNGEN AUF D J E  UMWELT 

Nachteilige Auswirkungen der Planung auf die Umwelt durch überschrei- 

tung der Obergrenzen des 5 17 BauNVO sind nicht zu erwarten. 

BEDÜRFNISSE DES VERKEHRS 

Die verkehrliche Anbindung des Baugebietes erfolgt über die Gildehof- 

straße und die I. Dellbrügge bzw. Teichstraße. 
Die Leistungsfähigkeit dieser Straßen ist durch den durch die geplan- 

te Neubebauung induzierten Mehrverkehr nicht beeinträchtigt. Auf- 

grund der Lage des Baugebietes in der Nachbarschaft zum Essener 



Hauptbahnhof sowie der tlaltestellen mehrerer U-Bahn- und Buslinien 

ist es hervorragend durch den ÖPNV erschlossen. 

Für den Planbereich gilt die Stellplatzbeschränkungssatzung der 

Stadt Essen vom 22.10.1993. 

Ein Teil der bauordnungsrechtlich notwendigen Stellplätze soll in ei- 

ner Tiefgarage vorgesehen werden. 

Für den übrigen Teil der notwendigen Stellplätze ist die Zahlung von 

Ablösebeträgen beabsichtigt. 

Die Bedürfnisse des Verkehrs werden demnach in ausreichendem Umfang 

befriedigt. 

SONSTIGE ÖFFENTLICHE BELANGE 

Ein Entgegenstehen sonstiger öffentlicher Belange wie z.B. die Ziele 

der Raumordnung und Landesplanung, die notwendige Rücksichtnahe auf 

die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes oder Planungen nach 

anderen ~echtsvorschriften liegt nicht vor. 

AUSGLEICHENDE UMSTÄNDE UND MASSNAHMEN 
Bei Inanspruchnahme der Überschreitung der Obergrenzen des § 17 Bau- 

NVO müssen entweder bereits ausgleichende Umstände vorliegen oder 

ausgleichende Maßnahmen getroffen werden. 

Ausgeglichen sein oder werden sollen die durch die Überschreitung 

möglichen städtebaulichen Nachteile. 

In vorliegenden Fall sind städtebauliche Nachteile allenfalls durch 

den durch die höhere Dichte entstehenden Zusatzverkehr zu befiürch- 

ten. Dieser Nachteil ist jedoch durch die sehr gute Verkehrsanbin- 

dung des Baugebietes insbesondere durch den ÖPNV ausgeglichen. 

Nach der oben angesprochenen Stellplatzbeschränkungssatzung der 

Stadt Essen vom 22.10.1993 dürfen lediglich 60 X der bauordnungs- 
rechtlich erforderlichen Stellplätze errichtet werden. Dieses führt 

zu einer Stärkung des ÖPNV und damit auch 'iu einer Verringerung des 

durch die Planung hervorgerufenen Mehrverkehrs. 

V.3 - BAWEISE/üBERBAUBARE GRUNDACUCKSFLÄCHEN 

Entsprechend der Bauweise der umliegenden Bebauung wird eine ge- 

schlossene Bauweise festgesetzt. 



Das städtebauliche Konzept, welches der Planung zugrundeliegt, ist 

einfach. 

Durch Verlängerung der Baufluchten der Bebauung entlang der Gildehof- 

Straße und der Teichstraße entstehen zwei sich durchdringende neue 

Baukörper . 
Diese Baukorper komplettieren die Bebauung des Baublockes in nördl i -  

che Richtung. 

In seiner Orientierung zum Varnhorstkreisel erhält der Baublock eine 

besondere städtebauliche Akzentuierung durch das Hochhaus. 

Durch diese Baukörperanordnung entsteht entlang der Teichstraße eine 

unbebaute Fläche, die als Vorfahrt und repräsentativer Eingangsbe- 

reich genutzt werden kann. 

Um eine Bebauung im Sinne dieser städtebaulichen Zielsetzung sicher- 

zustellen, werden für die V- und IX-geschossige Bebauung Baugrenzen, 
und für die XIV-geschossige Bebauung Baulinien festgesetzt. 

Die Festsetzung der Baulinien ist aus Gründen der notwendigen Unter- 

schreitung der Abstandflächen durch das Hochhaus erforderlich. Sie 

gilt nur für die Vollgeschosse, so daß "Nicht-Vollgeschosse" (2. B. 

Technikaufbauten) hinter der Raulinie angeordnet werden können, um 
somit keine weiteren Abstandflächen auszulösen. Die Einhaltung der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnring (Brandschutz, Beleuchtung und Be- 

lüftung sowie soziale Gründe) wird durch die Reduzierung der Abstand- 

flächen nicht beeinträchtigt. Auch wird durch das Planungsziel des 

Bebauungsplanes 'Teichstraße' keine Vorgabe für das südlich angren- 

zende Baugebiet gemacht. die irnvertretbare Nutzungseinschränkungen 

zur Folge haben. Fiir dac südlich an den vorliegenden Bebauungsplan 

angrenzende Gebiet setzt der rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 

42/72 'Innenstadt / X X I  I. Änderung' ein Kerngebiet (W), XV Geschos- 
se, GRZ 1,0, GFZ 5,O fest,. Die Tiefe der einzuhaltenden Abstandflä- 

chen bemißt sich allein nach S 6 Bauordnung für das Land Nordrhein- 

Westfalen (Landesbauordnung - Bau0 W). Darüber hinaus bestimnt 5 6 

Abs. 2 Bauordnung W, daß die Abstandflächen in der Regel auf dem 

Grundstück selbst liegen müssen. Dieses gilt auch für eine zukünfti- 

ge Bebauung des südlich an den vorliegenden Bebauungsplan angrenzen- 

den Gebietes. Die Lage des jetzt. geplanten XIV-geschossigen Gebäudes 



ist für die Bemessung der ~bstandflachen daher rechtlich ohne Be- 

lang . 

Unabhängig von den o. a. Überlegungen wäre die Verschattung des ge- 

planten XIV-geschossigen Gebäudes durch eine 'ähnlich' hohe Bebauung 
unmittelbar südlich des Bebauungsplangebietes für eine derartige Nw- 

baumaßnahme kein Ablehnungsgr~ind, da das geplante XIV-geschossige Ge- 

bäude mit der Schmalseite nach- Süden ausgerichtet worden ist und 

hierdurch eine evtl. mögliche Verschattung nur kurzfristig entstehen 

würde und damit zumutbar wäre. 

@ V.4 - ERSCHLIESSUNG 
Die verkehrliche Anbindung des Baugebietes geschieht über die Gilde- 

hofstraße und die I. Dellbrügge bzw. Teichstraße. 

Ausgehend von der Vorgabe, daß die Straße I. Dellbrügge gern. dem Ver- 
kehrskonzept und dem darauf basierenden Einziehungsverfahren im Be- 

reich der Kettwiger Straße für den Fahrverkehr geschlossen worden 

ist, sollen die Fahrbahnflächen in der I. Dellbrügge soweit wie mög- 
lich reduziert werden. 

Die Leistungsfähigkeit der Straßen ist durch den durch die geplante 

Neubebauung induzierten Mehrverkehr nicht beeinträchtigt. 

Die Straßen werden als öffentliche Verkehrsflächen festgesetzt. 

Zur Unterbringung des ruhenden Verkehrs ist eine Tiefgarage vorgese- 

hen. Diese wird mit ihrer Ein- lind Ausfahrt zur Gildehofstrde ent- 

sprechend festgesetzt. Durch eine separate Einfädelspur kann die Si- 

cherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleistet werden. 

V. 5 - GRÜNGESTALTUNG 
Im Zuge des Rückbaus der gesamten Straße 'I. Dellbrügge' wird auch 

eine Straßenbegrünung (al leeartige Baumbepf lanzung) angestrebt. Da 

jedoch nur ein untergeordneter Teil der I. Dellbrügge im Bebauungs- 

plangebiet liegt, ist es unzweckmäßig, entsprechende Festsetzungen 

zu treffen, ohne den endgültigen Straßenaufbau zu kennen. 



Für das Baugrundstück ist jedoch mit folgender Festsetzung beabsich- 

tigt, eine Grüngestaltung sicherzustellen: 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB sind sämtliche innerhalb des Be- 

bauungsplangebietes liegende nicht überbauten Flächen des MK-Ge- 

bietes bis auf den Teil der notwendigen Erschl ießung voll ständig 

mit bodendeckender Vegetation (z. B. Wiesenflächen mit Hochstau- 

den und Einzelgehölzen standortheimischer Arten) zu begrünen. 

Für jeden Baum, der nicht erhalten werden kann, sind zwei neue 

standortheimische Bäume zii pflanzen: Stammfang mindestens 20 Cm. 

e V.6 - U-BAHN 
Unter den Grundstücksparzellen Nr. 233, 234, 236, 286, 288 und 393 

führt eine eingleisige Tunnelröhre der U-Bahn vom Porscheplatz in 

Richtung Hauptbahnhof.. Die Tunneloberkante liegt in diesem Bereich 

ca. 6 m unter Geländeoberkante. 

Der statischen Berechnung dieser Tunnelröhre liegen folgende Ansätze 

zugrunde: 

a) Abqrabunq 

Für die Ausschachtungsarbeiten neuer Baumaßnahmen wurde für die 

U-Bahn-Tunnelröhre eine maximale zulässige Bodenentlastung um 3 m 

angesetzt. Tiefere Abgrabungen iiber sowie seitlich neben der Tun- 

nelröhre würden die Standsicherheit des Tunnelbauwerkes gefähr- 

den. 

b) Auf last 

Als maximale zulässige Aiiflast für die Tunnelröhre wurde eine 

vierstöckige Geschoßhöhe angesetzt. Eine höhere Geschoßzahl erfor- 

dert es, die Lasten des Gebäudes seitlich an der U-Bahn-Tunnelröh- 

re abzutragen. 

Eine höhere Belastung der Ti~nnelröhre muß in, jedem Fall ausge- 

schaltet Werden. 

Eine überbauung der U-Bahn-Trasse ist im Vorfeld mit der Stadt Es- 
sen, U-Bahn-BaLiamt, abzustimmen. 



Die gemäß Personenbeförderungsgesetz planfestgestellte Trasse wird 

in den Bebauungsplanentwurf nachrichtlich übernommen. 

V.7 - Imnissionsschutz 

VERKEHRSLÄRM 

Aufgrund der starken Verkehrsbelastung der Gildehofstraße sind für 

die geplante ßiironutzung zusätzliche Schallschutzmaßnahmen erforder- 

lich. 

Grundlage für die entsprechenden Berechnungen war die durchschnittli- 

che tägliche Verkehrsstärke (DTV) von = 32.000 Kfz/24 h. 

Gemäß den Vorgaben der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) wurde 

ein Beurteilungspegel tagsüber von 74 &(A) errechnet. Die nächtli- 

chen Werte wurden außer Acht gelassen, da es sich um eine reine Büro- 

nutzung handelt. 

Demnach wird der Orientierungswert der DIN 18005 von 65 &(A) (1 rn 
vor dem Fenster) um 9 &(Al und gemäß der VDI 2719 (im Innenraum) 

von 35 - 45 W(A) um 39 - 29 d3(A) überschritten. Durch textliche 

Festsetzungen nach ci 9 Ahs. X Nr. 24 Bau@ werden passive Schall- 

schutzmaßnahen zur Auflage gemacht. Dies bedeutet, daß generell ge- 

mäß DIN 2719 Fenster der Schallschutzklasse 3 (Minderung bis zu 39 

dü(A)) für die der Gi ldehof Straße irnd I. Del lbrügge zugewandten Fron- 
ten zu verwenden sind. 

WINü- UND LUFTHYGIENISCHE VERHÄLTNISSE 
Hinsichtlich der wind- und liifthygienischen Verhältnisse wurde ein 

Gutachten erarbeitet. Aufgabe dieses Gutachtens war es, zu untersu- 

chen, ob es durch die Errichtiing des Hochhauses zu Gefährdungen von 
Passanten in der Umgebung des geplanten ~egäudes komnen kann und in- 

wieweit sich die liifthygienische ßelastungssituation in der näheren 

Umgebung - insbesondere am ßurgymnasium - verändern wird. 

Das Gutachten kann beim Planungsanrt der S t a d t  Essen eingesehen wer- 

den. 



Ergebnisse des Gutachtens: 

Windverhältnisse 

Im Untersuchungsgebiet kann es in der näheren Umgebung der massiven 

Gebäudekomplexe des Gildehofcenters und der Humboldtschule durch Ver- 

drängungseffekte bei windigen zyklonalen Wetterlagen zu deutlichen 

Windverstärkungen kommen. Nach dem Bau des geplanten Hochhauses ent- 

stehen in der näheren Umgebung des geplanten Gebäudes zwei zusätzli- 

che Zonen, in denen mit vergleichbar hohen maximalen Windgeschwindig- 

keiten zu rechnen ist. Ein Bereich mit einem hohen Gefährdungspoten- 

tial durch Windböen befindet sich in der Gildehofstraße zwischen dem 

neuen Gebäude und der bereits bestehenden Hochhausbebauung auf der 

Straßenostseite, der andere nordwestlich vom geplanten Hochhaus im 

Bereich der Einmündung der Teichstraße in die I. Dellbrügge. D i e  

Wahrscheinl ichkeit gefährlicher Windböen ist hier gegenüber dem Frei- 

land deutlich erhöht. 

Bei der Bewertung der Ergebnisse der Windfeldsimulationen niuß berück- 
sichtigt werden, daß die o. g. stark windbelasteten Problernzonen als 

Fahrbahnen und Fußgängerwege genutzt werden. Es befinden sich hier 

keine besonderen Einrichtungen, die Passanten anziehen und zu einem 

Aufenthalt animieren (z. B. Straßencafes, Parks, Biergärten o; ä. ). 

Eine Beeinträchtigung der Nutzung solcher Einrichtungen durch die 

Verstärkung der Windgeschwindigkeit oder ein besonderes Gefährdungs- 

potential durch eine hohe Aufenthaltswahrscheinlichkeit und -dichte 

von Menschen ist -daher in den am stärksten betroffenen Bereichen 

nicht gegeben. 

Obwohl in den Zonen, in denen diirch den Bau des Hochhauses problema- 

tische Windverhältnisse entstehen, keine windempfindlichen Nutzlingen 

vorgesehen sind, sollten aus Vorsorgegesichtspunkten bei der Reali- 

sierung des Bebauungsplanes Maßnahmen durhgeführt werden, die di2 

Zunahme der Windgeschwindigkeit in der Umgebung des Hochhauses be- 

grenzen. Es sollte daher überpriift werden, ob beim Bau des Hochhau- 

ses die folgenden Faktoren, die zur Windminimierung führen, reali- 

siert werden können: 



a) Hohe Windrauhigkeit in der Umgebung 

Um die Windgeschwindigkeit in Bodennähe zu reduzieren, sollte die 

Bodenrauhigkeit im Bebauungsplangebiet durch eine entsprechende 

gärtnerische Gestaltung erhöht werden. Die Außenanlagen so1 lten 

zumindest tlw. mit imnergrünen, standfesten und dichten Büschen 

bepflanzt werden, die auch im Winter als Windschutz fungieren. 

Die größte Wirksamkeit erzielt eine entsprechende Bepflanzung, 

wenn sie in der unmittelbaren Umgebung der Nordwestecke des Hoch- 

hauses plaziert wird. Zur Optimierung des windreduzierenden Effek- 

tes sollte eine versetzt gestaffelte Form der Bepflanzung ange- 

strebt werden. Auch an der Nordostecke und an der Ostseite des 

Hochhauses wäre eine entsprechende Bepflanzung aus windklima- 

tologischer Sicht sinnvoll. 

b) Hohe Rauhigkeit der Fassade des Hochhauses 

Um die Windgeschwindigkeit in Gebäudenähe stärker herabzusetzen. 

sollte die Fassade des Hochhauses keine glatte Oberfläche aufwei- 

sen, sondern, wenn möglich, durch Vorsprünge, Streben o. ä. verti- 

kal gegliedert werden. Hierdurch wird der Reibungswiderstand des 

Gebäudes für die an ihm vorheiströmende Luft vergrößert, so daß 

sie stärker abgebremst wird. 

Werden die vorgeschlagenen Maßnahmen gezielt eingesetzt, so können 

die negativen Auswirkungen des Hochhauses auf das Windklima in der 

Umgebung deutlich abgemildert werden. 

Die planungsrechtlichen Voraicssetzungen für diese Begrünungsmaßn- 

ahmen sind mit der textlichen Festsetzung Nr. 6 gegeben. Art und An- 
ordnung der Bepflanzung sowie die Ausbildung der Fassaden wivd im 

Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens berücksichtigt. 

Lufthyqienische Verhältnis= 

Die Realisierung des Bebauungsplanes 'Teichstraße'-führt in der nähe- 

ren Umgebung des Gebäudes nur zu geringen, räumlich eng begrenzten 

Veränderungen der lufthygienischen Belastung. An relevanten Imnissi- 

onspunkten (Wohnhäuser und Gebäude, Teile des Burggymnasiums) ist 



für die wichtigsten verkehrsbedingten Luftschadstoffe Benzol, Ruß 

und NO2 eine Überschreitung der Grenz- und Richtwerte nicht zu erwar- 

ten. 

- Ver- und Entsorqunq 

VERSORGUNGSLEITUNGEN 

Für den Bereich der Innenstadt hat die Stadt mit der 'Steag' einen 

Konzessionsvertrag über die Versorgung mit Fernwärme abgeschlossen. 

Damit sollte insbesondere den Biürohäusern und den Kaufhäusern ermög- 

licht werden, ihre Einzelfeuerungsanlagen aufzugeben und sich an das 

Fernwärmenetz anzuschließen. Im Bereich Stadtkern werden heute über 

70 % der Gebäude mit Fernwärme versorgt. 

Um mittelfristig die Immissionssituation weiter zu verbessern und 

Vorsorge für ein gesundes Wohnen und Arbeiten in der Innenstadt zu 

leisten, setzt der Bebauungsplan durch Text folgendes fest: 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB ist im Geltungsbereich des Bebauungs- 

planes die Verwendung von Steinkohle, Braunkohle sowie Mineralöl zur 
Erzeugung von Wärmeenergie und Erzeugung von Energie für die Prcduk- 

tion nicht zulässig. 

e Planungsziel ist es somit, eine timfassende umweltfreundliche, schad- 

stoffarme leitungsgebundene Energieversorgung (Fernwärme, Strom, 

Gas) zu erreichen. Da in der gesamten Innenstadt Leitungen mit den 

genannten Energieträgern vorhanden sind und jeder Interessent ange- 

schlossen werden kann, ist die Versorgung sichergestellt. 

Die notwendigen Verlagerungen von Ver- und Entsorgungsleitungen wer- 

den im Zuge der Realisierung der Bebauundsplanziele in Abstimnuq 

mit den entsprechenden Trägern der Leitungen vorgenomnen. Die hier- 

bei anfallenden Kosten werden vom Bauträger übernomnen. 



ENTWÄSSERUNG 

Das Plangebiet liegt im Einzugsbereich der Emschergenossenschafts- 

kläranlagen. 

Auf der Grundlage des MURL-Erlasses vom 08.01.1992 und 13.11.1992 

können, sofern die Gemeinde noch keine Abwasserbehandlungsanlage be- 

treibt, die alle Grenzwerte einhalten kann, Bedenken zurückgestellt 

werden, wenn neben den übrigen Bedingungen des Erlasses - die Gemein- 
de sich verpflichtet, nicht mehr als 10 % zusätzliche Einwohnerwerte 

- bezogen auf die Summe aller Bebauungspläne in einem Kläranla- 

geneinzugsgebiet - anzuschließen. Dies trifft für den vorliegenden 
Bebauungsplanbereich zu. 

- Denkmalschutz 
Die geplante Bebauung des Bebauungsplanes berührt eine Reihe histori- 

scher Monumente: 

1. Die iiuyssensßühle (Erwähnung z. B. 1375 und 1399) 

2. Frühneuzeitliche Bebauung 

3. Die Stadtteiche 

4. Unter Umstanden auch Reste der Stadtbefestigungen 

Aus diesem Grund soll im Bebaiiungsplan darauf hingewiesen werden, 

daß bei der Realisierung der Planungsziele des B-Planes eine archäo- 

logische Betreuung notwendig ist.. 

V 1  . Auswirkunqen der Phn~ngen_(WP) 

Beeinträchtigunq der Umwej_dy~h-d~s Vorhaben 

In dem durch einen hohen Versiegelungsgrad (80 X )  geprägten Planbe- 

reich konen drei Vegetat ionsstreifen al ; Straßenbegleitgrün vor. 
Die direkt an das Baugrundstück angrenzenden Flächen sind bepflanzt. 

Zudem wachsen dort insgesamt sieben Einzelbäume, von denen vier Bäu- 

me (bis Ca. 30 Jahre) aufgrund ihres Stamnumfangs (80 bis 100 cm) un- 

ter die Baumschutzsatzung fallen. 



Die Straßenbäume sind aufgrund ihrer allgemein bekannten Wohlfahrts- 

wirkung (U. a. Klima, Ortsbild) für den Straßenraum bedeutsam. 

Bei der Verkehrsgrünfläche im Kreuzungsbereich der Dellbrügge han- 

delt es sich um eine reine Rasenfläche. 

Diese Gegebenheiten werden bei der Realisierung des Bebauungsplanes 

erheblich beeinträchtigt. 

Zum Ausgleich und zur Verbesserung der Umweltsituation soll die be- 

reits angesprochene textliche Festsetzung beitragen, die die Voraus- 

setzung für eine vollständige Begrünung der nicht bebauten Grund- 

stücksf 1 ächen (mit Ausnahme der notwendigen Erschl ießungsf lächen) 

schafft. 

Hinsichtlich der Umweltbereiche Luft und Klima wird ausgeführt, daß 

mit einer Massierung von Hochhäusern oder Bauwerken, welche wesent- 

lich ihre ümgebung überragen, die örtlichen Verhältnisse verändert 
werden können. So kann bei gesteigerter Windböigkeit der freie Wind- 

Strom gebremst werden, woraus trotz örtlich gesteigerter Ventilation 

bzw. Windturbulenz eine stadträiimliche Abnahme der Winddurchlüftung 

resultieren kann. Gleichzeitig kann es zu äußerst unbehaglichen zugi- 

gen Aufenthaltsbereichen kommen. 

Eine weitere nachtei 1 ige Wirkling, die mit der systematischen Höher- 

zonung städtischer Bebauung eintreten kann, ist die Zunahme der Luft- 

verschmutzung am Ort, da die Schornsteinabgase vorhandener Gebäude 

nicht mehr in den freien Windstrom gelangen. 

Wie bereits unter Pkt. V.7 dieser Begründung ausgeführt, wurde fir 

die Umweltbereiche 'Wind' und 'Lufthygiene' ein Gutachten erstellt, 

daß Empfehlungen beinhaltet, die bei der Real isierung des Bauvorha- 

bens zu beachten sind (siehe Pkt. V.7). Die planungsrechtliche Vor- 

aussetzung für die vorgeschlagenen Maßnahmen (z. B. Begrünung, um 

die Rauhigkeit der Oberfläche zu erhöhen) werden durch den Bebauungs- 

plan geschaffen. Werden die vom Gutachter vorgeschlagenen Maßnahmen 



im Zuge der Neubaumaßnahme gezielt eingesetzt, so können die negati- 

ven Auswirkungen des Hochhauses auf das Windklima in der.Umgebung 

deutlich abgemildert werden. 

Hinsichtlich der Lufthygiene wird vom Gutachter ausgeführt, daß die 

Veränderungen der lufthygienischen Belastung, die nach der Errich- 

tung des geplanten Hochhauses in dessen näheren Umgebung zu erwarten 

sind, als nicht planungsrelevant zu beurteilen sind. 

Mit Blick auf die Stellplatzbeschränkungssatzung sowie die einge- 

schränkte Möglichkeit Stellplätze auf dem Baugrundstück (geringe 

Grundstücksgröße, U-Bahntrasse) anzuordnen, wird sich die Zunahme 

der Lufthelastung durch den Kfz-Verkehr nicht erheblich auswirken. 

Um mittelfristig die Imnissionssituation in der Innenstadt zu verbes- 

sern, wird durch eine textliche Festsetzung angestrebt, daß nur lei- 

tungsbgebundene Energiearten benutzt werden. 

Beeinträchtiqunq des Vorhaknydurch die Umwelt 

Bei den Umweltbereichen 'Luft / Lärm' wurden Beeinträchtigungen des 

Vorhabens durch den Kfz-Verkehr der Gildehofstraße erwartet. Hin- 

sichtlich der lufthygienischen Belastungen sind jedoch keine Maßnah- 

men zu ergreifen, da gemäß dem vorliegenden Gutachten keine planungs- 

relevanten Veränderungen zu erwarten sind. Hinsichtlich der Lärmbela- 

stung durch den Kraftfahrzeugverkehr auf der Gildehofstraße wird 

über eine textliche Festsetzung die Voraussetzung geschaffen, daß ge- 

sunde Arbeitsverhältnisse erreicht werden können. 

VII. Zahlenwerte ( A r t  und MaB &r-baulichen Nutzund 

Kernqebietsnutzunq-W) 

Grundf lächenzahl (GRZ) 

Geschoßflächenzahl (GFZ) 

Zahl der Vollgeschosse (Z) 

1 7 0  

590 

V, IX, XIV 



Die Größe des Plangebietes umfaßt insgesamt 

Hiervon sind: 

Verkehrsflächen 

Kerngebietsnutzung 

V I I I .  Aufhebung recfitsverbindlicher-mauunqspläne 
* 

M i t  I nk ra f t t r e ten  des Bebauungsplanes 'Teichstraße' gel ten d i e  ih 

entgegenstehenden, früher getroffenen Festsetzungen, a l s  aufgehoben. 

Insbesondere t re ten  außer Kra f t  - soweit s i e  vom Geltungsbereich er-  

faß t  werden - d i e  Festsetzungen der Bebauungspläne: 

- Nr. 15/71, Innenstadt / X V I I I .  Änderung 

- Nr. 42/72, Innenstadt / X X I I .  Änderung 

- Nr. 4/85, Innenstadt - südlicher Te i l  

I X .  &>denordnende und sonstiqe Ma6na-n 

Kosten der Bodenordnunq 

Der o. g. Bebauungsplanentwurf hat i m  wesentlichen d i e  Schließung 

des Baublocks Teichstraße / I .  Dellbrügge und Gi1dehofstr.de ohne 

Herstel lung e iner  Erschließungsanlage zum Ziel .  Weiterhin wird der 

Planbereich überwiegend durch e i n  leerstehendes Gebäude überdeckt. 

Es wi rd  davon ausgegangen, daß d ie  anfallenden Abbruch- sowie ev t l .  

sonstige Nebenkosten (eine wirksame Abbruchgenehmigung l i e g t  bere i ts  

vor) der Investor  überninmit. Somit f a l l e n  f ü r  den Bebauungsplanent- 

wurf keine Bodenordnungskosten an. 

Kosten f ü r  den Rückbau der Verkehrsflächen 

Die Kosten f ü r  den Umbau der Verkehrsflächen und des hieraus resul- 

t ierenden Umbaus der Ver- und Entsorgungsleitungen werden auf den 

Bauherrn übertragen, so daß der Stadt keine-Kosten entstehen. 

Durchführung 

Die Eigentumsstruktur des Bebauungsplanentwurfes überdeckt i m  wesent- 

l ichen das Eigentum eines Fremdeigentiürners und der Stadt Essen. Für 

d i e  geplante Neubaumaßnahme i s t  der Erwerb einer Te i l f l äche  aus dem 



städtischen Besitz von diesem notwendig, um den Bebauungsplan reali- 

sieren zu können. Es ist beabsichtigt, den Verkauf seitens der 

Stadt, da dieser aus städtebaulicher Sicht befürwortet wird , frei- 
händig durchzuführen. 

Defernat für Stadterneiierung 
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